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Beratungsfolge Sitzungsdatum 

Gemeinderat Ahlsdorf 11.12.2017 
 
 

Grundsatzbeschluss zur Ersatzbeschaffung eines Drei seitenkippers 
 
Beschlussbegründung:  
 
Im Bauhof der Gemeinde Ahlsdorf ist seit 04.03.2003 der Bonetti (Kipper offener Kasten ) mit dem 
Kennzeichen ML-GA 12 für die Durchführung von Transporten und die Ausführung der kommunalen 
Pflichtaufgaben, wie Winterdienst, Straßenunterhaltung, Friedhofspflege und der Grünflächenpflege 
im Einsatz. 
 
Das 14 Jahre alte Fahrzeug ist in der Gemeinde Ahlsdorf und im Ortsteil Ziegelrode täglich 4 bis 6 
Stunden im Einsatz und hat bisher            Betriebsstunden geleistet. 
In den letzten 10 Jahren sind Reparaturkosten in Höhe von insgesamt 32.238,60 € angefallen.  
 
Der Bonetti war im November  in der Werkstatt zur Durchsicht, die HU, AU waren fällig. Die 
Voruntersuchung (Sichtung) des Fahrzeuges haben mehrere Mängel aufgezeigt, so sind z.B. die 
Bremsen, der Anlasser und die Hydraulikanlage zu überprüfen.  
Es liegt eine Kostenschätzung für die  Reparatur in Höhe von 4.000,00 € vor.  
 
Eine komplette Instandsetzung des Bonetti, um die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs zu 
gewährleisten, kostet ca. das doppelte d.h. 8.000 €, so die Aussage der Werkstatt.  
 
Diese neu anfallenden hohen Reparaturkosten würden zudem den wirtschaftlichen Wert des 
Fahrzeuges weit übersteigen. Mit 14 Jahren ist das Fahrzeug abgeschrieben. 
 
Dieser Sachverhalt begründet die Anschaffung eines gebrauchten neuen Dreiseitenkippers mit 
Bordwanderhöhung. Es ist zu berücksichtigen, dass die vorhandenen Anbauteile, wie  Streuer  und 
das Räumschild wieder verwendet werden können. 
 
Dem Gemeinderat wird empfohlen, einer Ersatzbeschaffung zuzustimmen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Ahlsdorf stimmt einer Ersatzbeschaffung eines 
Dreiseitenkippers zu. 
 
 
 
 



 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 finanzielle Auswirkungen      keine finanziellen Auswirkungen 
 
 
Ertrag 
 

 
EUR  
 

 
Einzahlungen 
 

 
EUR 
 

 
Aufwand 
 

 
EUR 
 

 
Auszahlungen 
 

 
EUR 15.961,99 
 

 
 Mittel stehen zur Verfügung 

 

Jahr 
 
 

Kostenstelle/ Konto 
 

EUR 
 

           EUR 
 Mittel stehen nicht zur Verfügung, es fehlen                                                                                 15.961,99 

 
Deckungsvorschlag: 
     Jahr  Kostenstelle/ Konto  EUR 

 Minderaufwendungen/                      2017                       54110.200 096100                              15.961,99 
 Auszahlungseinsparung 
 
 
 
 
 

 Mehrerträge /  
 Mehreinzahlungen 
 
 
 
Jährliche Folgekosten:  Personalkosten  Sachkosten  Abschreibungen 
 

 ja  nein        in Abhängigkeit des Alters 
 
Bemerkungen 
Für den Neubau der Brücke standen im Haushaltsjahr 2017 noch 56.607,24 € zur Verfügung. Diese 
werden zur Deckung eingesetzt. 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 
Beratungsergebnis:  
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussv orschlag  abweichender Beschluss 

 
 

     

 
 
 


